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18. September 2025
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Online
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Online-Vortrag LIVE: Das neue Recht der KI

Live-Übertragung: 18. September 2025, 13.30 – 19.00 Uhr 
 (inkl. 30 Min. Pause)
Zeitstunden:  5,0 – mit Bescheinigung  

nach § 15 Abs. 2 FAO
Kostenbeitrag: 275,– € (USt.-befreit)
Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der 
kooperierenden Rechtsanwaltskammern

Nr.: 22246727

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Veranstal-
tung/Fortbildung zum angegebenen Termin über das eLear-
ning Center. Ein moderierter textbasierter Chat ermöglicht 
Ihnen die Interaktion mit den Referierenden und anderen 
Teilnehmenden. Sie benötigen nur einen aktuellen Brow-
ser, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher.  
Die Arbeitsunterlage steht elektronisch zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO

Das DAI stellt die Voraussetzungen zum Nachweis der 
durch gängigen Teilnahme sowie die Möglichkeit der Inter-
aktion während der Dauer der Fortbildung bereit. Die Online- 
Vorträge LIVE werden damit wie Präsenzveranstaltungen 
anerkannt und können für die gesamten 15 Zeitstunden ge-
nutzt werden.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640
support@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Online-Vortrag LIVE

FAOcomplete – Ihr eLearning-Paket im DAI

Dieses eLearning-Angebot ist Bestandteil von 
FAOcomplete: Mit diesem eLearning-Paket 
können Sie sich aus unserem viel fältigen An-

gebot Ihre komplette FAO-Fortbildung in einem Fachin-
stitut komfortabel, flexibel und zu einem attraktiven  
Festpreis zusammenstellen. Genauere Informationen fin-
den Sie unter www.anwaltsinstitut.de/faocomplete

Anmeldung über die neue DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:

·  Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: 
Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

·  Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

·  Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

·  Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste

Mit E-Mail-Adresse anmelden

E-Mail-Adresse

Kennwort

Kennwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?   Jetzt registrieren

Anmelden

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden
Einfach QR-Code scannen oder unter 
www.anwaltsinstitut.de/dainewsletter/

Diese und weitere  
Fortbildungen  
aus dem Fachinstitut
finden Sie hier
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Arbeitsprogramm

A.  Die Bedeutung von KI

I. Teaser und Zahlen

II. Begriffsbestimmung KI

1.  Erste Entwicklungen

2.  Definitionen

3.  Weitere Entwicklung

4.  Differenzierungen

a) Machine Learning (ML)

b) Deep Learning (DL)

B.  Die Regulierung von KI: Der AI Act

I.  Ausgangslage

II.  Risikobasierte Regulierung

1.  Verbotene KI Praktiken

2.  KI Systeme mit hohem Risiko

a)  Anforderungen an Hochrisiko KI

b)  Konformitätsbewertung

3.  KI Systeme mit Transparenzrisiko

4.  Generative KI und GPAI

III.  Aufsichtssystem und Sanktionen

C.  Die Haftung für KI: Duales Regelungsgefüge

I.  Ausgangslage

1.  In Kraft getreten: Produkthaftungsrichtlinie

2.  Vorerst abgesagt: KI-Haftungsrichtlinie

II.  Gegenüberstellung der Schadensszenarien

III.  Vorstellung der wichtigsten Neuerungen

1.  Erstreckung auf KI

2.   Wegfall der Selbstbeteiligung – Öffnung für 
Sammelklagen?

IV.   Auskunftsanspruch und Sicherung von 
Beweismitteln

V.  Kausalitätsvermutungen

D.  Bewertung und Ausblick

Referentin

Prof. Dr. Janine Wendt, Fachgebiet Bürgerliches Recht 
und Unternehmensrecht, Fachbereich Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften, Technische Universität Darmstadt

Inhalt

Künstliche Intelligenz gehört zu den Technologien, die das 
21. Jahrhundert prägen. Ihre Einsatzmöglichkeiten erschei-
nen schier unendlich: Von der industriellen Produktion über 
Mobilität und Medizin bis zu Kommunikation, Unterhaltung 
und Sport, staatlicher Verwaltung, Rechtsanwendung und 
Strafverfolgung scheint es kaum einen Bereich menschlicher 
Tätigkeit zu geben, der nicht von der Entwicklung künstlicher 
Intelligenz beeinflusst wird. Es liegt auf der Hand, dass eine 
so mächtige Technologie reguliert werden muss. 

Entsprechend haben sich die Europäische Kommission, der 
Rat und das Parlament im Dezember 2023 nach schwierigen 
Trilog-Verhandlungen politisch auf den AI Act geeinigt. Der 
finale Text liegt seit Januar 2024 vor; sein erster Regelungs-
komplex wird bereits in Kürze – nach nur sechsmonatiger 
Übergangsphase – Anwendung finden. Mit dem AI Act un-
ternimmt die EU den Versuch, für die Herstellung und An-
wendung von Systemen künstlicher Intelligenz in Europa und 
darüber hinaus Rahmenbedingungen zu formulieren, die an 
den Erfolg früherer legislativer Vorhaben anknüpfen – insbe-
sondere an den Brussels Effect der DSGVO.

Dieser Online-Vortrag vermittelt Ihnen unmittelbar vor An-
wendbarkeit der ersten Bestimmungen einen umfassenden 
Überblick über den AI Act inklusive seiner Ausstrahlungen 
auf den gewerblichen Rechtsschutz sowie das Urheber- und 
Medienrecht. Zugleich nehmen wir das Regelungskonzept 
und den aktuellen Stand der AI Liability Directive in den Blick.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten eine instruk-
tive Arbeitsunterlage.

 

Das eLearning Center des DAI
Mitarbeiter-Module
Fristenmanagement
Nr.:  260817

Zwangsvollstreckung – Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss, 
Gerichtsvollziehervollstreckung
Nr.:  260816

Kostenfestsetzung 
Nr.:  264047

Einführung in das RVG
Nr.:  264057

RVG II – Allgemeine Zivilangelegenheiten – 
außergerichtlich und gerichtlich
Nr.:  264064

RVG III – gerichtliches Mahnverfahren
Nr.:  264096

RVG IV – besondere Verfahrenskombinationen
Nr.:  264132

RVG V – Terminsvertreter und Verkehrsanwalt
Nr.:  264163

Autorin:   Carmen Wolf, Bürovorsteherin, Dozentin, 
Fachbuchautorin, Mülheim-Kärlich

Beginn:  jederzeit
Zeitstunden:  jeweils 1,0
Kostenbeitrag: jeweils 65,– € (zzgl. gesetzl. USt)
Ermäßigt: jeweils 55,– € (zzgl. gesetzl. USt)
  für Mitarbeiter eines Mitglieds der  

kooperierenden Rechtsanwaltskammern
Ausführliche Informationen finden Sie auf
www.anwaltsinstitut.de/elearning


